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§10

(1) Deik§13 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt geändert: 
„Das gilt nicht, wenn der Gegenverkehr die Vorfahrt 
nach Abs. 1 zu beachten hat.“
(2) Dem §13 wird folgender Abs. 5 hinzugefügt:

„(5) An den Anschlußstellen, Kreuzungen und Ab
zweigungen der Autobahnen hat der durchgehende 
Verkehr auf den Hauptfahrbahnen die Vorfahrt, so
fern nicht durch Verkehrszeichen nach Abs. 2 etwas 
anderes bestimmt ist.“

§ 11
(1) Der § 16 Abs. 1 wird wie folgt ergänzt:
,,d) an den durch Verkehrszeichen (Anlage 1 Bild 27 

oder 28 a) gekennzeichneten Stellen.“
(2) Dem §16 wird folgender Abs. 3 hinzugefügt:

„(3) Auf Autobahnen ist das Wenden auf der Fahr
bahn oder das Rückwärtsfahren untersagt. Der be
festigte oder unbefestigte Mittelstreifen darf nicht 
überfahren werden, sofern nicht durch Verkehrszei
chen (Anlage 1 Bild 40) etwas anderes bestimmt ist.“

§12

Der § 18 Abs. 4 wird gestrichen; die Absätze 5 und 6 
werden die Absätze 4 und 5.

§13
(1) Der §19 Abs. 3 wird wie folgt ergänzt:
,,g) auf Autobahnen, deren Randstreifen und den 

nicht zum Parken zugelassenen Nebenanlagen der 
Autobahnen.“

(2) Der §19 Abs. 4 erhält folgende Fassung:
„(4) Auf Autobahnen ist das Halten oder betriebs

bedingte Anhalten nur zulässig, wenn die plötzliche 
Betriebsunfähigkeit des Fahrzeuges, die Hilfeleistung 
bei Verkehrsunfällen oder andere Notfälle dies zwin
gend erfordern. Das Fahrzeug ist in diesen Fällen auf 
der äußersten rechten Fahrbahnseite, nach Möglich
keit außerhalb der Fahrbahn, abzustellen. Ein auf 
der Fahrbahn haltendes Fahrzeug muß bei Dunkel
heit oder schlechter Sicht ausreichend beleuchtet sein; 
seine Stellung ist unverzüglich durch zugelassene 
Warn- oder Sicherungseinrichtungen im Abstand von 
mindestens 100 m vom, Fahrzeug am Fahrbahnrand , 
für den nachfolgenden Verkehr zu kennzeichnen.“
(3) Der bisherige Abs. 4 des § 19 wird Abs. 5 und er

hält folgende Fassung:
„(5) Das verkehrsbedingte Anhalten von Fahrzeu

gen gilt nicht als Halten oder Parken im Sinne der 
Absätze 1 bis 4.“

§14
(1) Der §21 Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt geändert: 
„Beim Transport gefährlicher Güter sind die dafür 
geltenden Rechtsvorschriften einzuhalten.“
(2) Der § 21 Abs. 4 Sätze 1 und 2 werden wie folgt 

geändert:
„(4) Werden die im Abs. 2 genannten Maße sowie 

die in der StVZO festgelegten zulässigen Gesamtmas
sen oder eine Gesamtmasse von 421 überschritten, so 
ist mindestens eine Woche vor Durchführung des 
Transportes die Erlaubnis bei der Dienststelle der 

' Deutschen Volkspolizei zu beantragen, in deren Zu
ständigkeitsbereich der Transport beginnt. Bei Trans
porten, welche die zulässigen Gesamtmassen oder

eine Gesamtmasse von 421 oder die zulässige Höhe 
überschreiten, hat der Fahrzeughalter außerdem die 
Zustimmung des für die Straßenverwaltung zuständi
gen staatlichen Organs einzuholen.“

§15
Der §23 Abs. 2 letzter Satz wird wie folgt geändert f 
„Die Erlaubnis ist mitzuführen und den Angehörigen 
der Deutschen Volkspolizei oder ermächtigten Perso
nen auf Verlangen auszuhändigen.“

§16
Der § 32 Abs. 1 wird wie folgt ergänzt:
„Die Fußstützen müssen mit einer Schutzvorrichtung 
versehen sein, die das Einklemmen der Füße ver
hindert.“

§17
Der § 38 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Veranstaltungen, bei denen öffentliche Straßen 
mehr als verkehrsüblich in Anspruch genommen wer
den, bedürfen der Erlaubnis der Deutschen Volks
polizei. Die Erlaubnis kann zum Schutze der Teil
nehmer und des übrigen Verkehrs von der Durch
führung und Einhaltung bestimmter Sicherheitsmaß
nahmen abhängig gemacht werden. Andere Rechts
vorschriften werden hierdurch nicht berührt.“

§18
Im § 40 Abs. 2 Satz 2 wird gestrichen:
„(Anlage 1 Bild 58)“.

§19
Der § 43 wird gestrichen.

§20

(1) Der §46 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Die Deutsche Volkspolizei kann allgemein oder 

für bestimmte Einzelfälle Ausnahmen von den Be
stimmungen dieser Verordnung genehmigen. Der Mi
nister des Innern-und Chef der Deutschen Volkspoli
zei regelt die Zuständigkeiten und das Verfahren für 
die Beantragung und Genehmigung von Ausnah
men.“

(2) Der §46 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
„(2) Von den Bestimmungen des § 6 Absätze 6 

und 7, § 9, § 16 Abs. 1 Buchst, d, § 16 Abs. 3, § 19 Abs. 2 
und der Anlage 2 sind Fahrzeuge befreit, die der 
Straßenunterhaltung und -reinigung dienen.“

§21

(1) Der § 47 Abs. 1 wird wie folgt ergänzt:
„Wurden durch die Zuwiderhandlung Personen- oder 
Sachschäden fahrlässig verursacht, ohne daß eine 
strafrechtliche Verantwortlichkeit vorliegt, kann eine 
Ordnungsstrafe von 10 bis 300 M angewandt wer
den.“
(2) Der § 47 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Bei besonders groben Zuwiderhandlungen kann 
neben einer anderen Ordnungsstrafmaßnahme oder 
selbständig der Entzug der Fahrerlaubnis bis zu drei 
Monaten ausgesprochen werden. In diesen Fällen 
können ermächtigte Angehörige der Deutschen Volks
polizei die Fahrerlaubnis vorläufig entziehen, wenn 
es die Gewährleistung der Sicherheit des Straßen
verkehrs erfordert.“


